
Allgemeinheit im Sinne des § 52 AO eingeordnet werden. Dazu können auch die
Aufgaben des Bestattungswesens zählen, wie etwa der Bestattungsvorgang, die
Grabfundamentierung, das Vorhalten aller erforderlichen Einrichtungen und
Vorrichtungen sowie die notwendigerweise anfallenden Dienstleistungen wie
Wächterdienste, Sargaufbewahrung, Sargtransportdienste im Friedhofsbereich,
Totengeleit, Kranzannahme, Graben der Gruft und ähnliche Leistungen. Weiterhin
sind auch die Tätigkeiten umfasst, die kraft Herkommens oder allgemeiner Übung
allein von der Friedhofsverwaltung erbracht oder allgemein als ein unverzichtbarer
Bestandteil einer würdigen Bestattung angesehen werden, wie z. B. Läuten der
Glocken, übliche Ausschmückung des ausgehobenen Grabes oder musikalische
Umrahmung der Trauerfeier. Der Zweck umfasst auch die Unterhaltung von
Gedenkstätten für sog. »Sternenkinder«, die nach dem jeweiligen
Landesbestattungsgesetz nicht bestattet werden können, als einen Ort der Trauer
für die betroffene Familie. Die seelsorgerische Betreuung der Angehörigen ist wie
bisher als Förderung mildtätiger Zwecke gemäß § 53 AO anzusehen.

Selbstlosigkeit (§ 55 AO)
Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke – z. B. gewerbliche Zwecke oder
sonstige Erwerbszwecke – verfolgt werden und wenn die folgenden
Voraussetzungen gegeben sind:

Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser
Vorschriften) dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten.

Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 62 AO grundsätzlich zeitnah
für ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in
diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die Anschaffung oder
Herstellung von Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen.
Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf
den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die zeitnahe
Mittelverwendung gilt nicht für Körperschaften mit jährlichen Einnahmen von nicht
mehr als 45 000 Euro.



Was zählt zu den Einnahmen?
Einnahmen im Sinne der Norm sind alle Vermögensmehrungen, die der
Körperschaft zufließen. Es gilt das Zuflussprinzip nach § 11 EStG. Dazu zählen
die Einnahmen des ideellen Bereichs sowie die Bruttoeinnahmen der
Vermögensverwaltung, des Zweckbetriebs und des steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Zu den Einnahmen in diesem Sinne gehören
auch solche Zuflüsse, die grundsätzlich nicht der zeitnahen Mittelverwendung
unterliegen, z. B. Zuwendungen in das Vermögen der Körperschaft (§ 62 Abs. 3
AO). Nicht zu den Einnahmen in diesem Sinne gehören solche Mittel, für die die
Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung, z. B. wegen eines Sphärenwechsels,
grundsätzlich wiederauflebt, ohne dass der Körperschaft insoweit Mittel zufließen.

Die Verpflichtung zur Verwendung für satzungsmäßige steuerbegünstigte Zwecke
nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 AO bleibt unberührt.

In dem Veranlagungszeitraum, in dem die Einnahmen einer Körperschaft unter
der 45.000-Euro-Grenze bleiben, ist für sämtliche vorhandene Mittel die Pflicht
zur zeitnahen Mittelverwendung ausgesetzt. Bei Überschreiten dieser Grenze



unterliegen die in den Jahren des Unterschreitens angesammelten und die
übrigen zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Mittel nicht dem Gebot der
zeitnahen Mittelverwendung.

Unmittelbarkeit (§ 57 AO)
Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen
Zwecke, wenn sie selbst diese Zwecke verwirklicht. Das kann auch durch
Hilfspersonen geschehen, wenn nach den Umständen des Falls, insbesondere
nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen, die zwischen der
Körperschaft und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der Hilfsperson wie
eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist.

Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaften zusammengefasst
sind, wird einer Körperschaft, die unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt,
gleichgestellt.

Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke auch dann unmittelbar
im Sinne des Abs. 1 Satz 1, wenn sie satzungsgemäß durch planmäßiges
Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten Zweck
verwirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass
für das Vorliegen der Eigenschaft als Zweckbetrieb bei der jeweiligen
Körperschaft die Tätigkeiten der nach Satz 1 zusammenwirkenden
Körperschaften zusammenzufassen sind.

Beispiel: Förderung des Sports, der Jugendhilfe und Kunst und Kultur



Anteile an der gGmbH
Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke auch dann unmittelbar
im Sinne des Abs. 1 Satz 1, wenn sie ausschließlich Anteile an
steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften hält und verwaltet.

Kooperationen



Planmäßiges Zusammenarbeiten
Das planmäßige Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft,
die im Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt, ist ein Fall der
unmittelbaren Zweckverwirklichung. Körperschaften können damit
steuerbegünstigt arbeitsteilig vorgehen, um gemeinsam einen steuerbegünstigten
Zweck zu verfolgen. Wenn mehrere Körperschaften, die außer dem
Unmittelbarkeitsgrundsatz alle Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllen,
satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken einen gemeinnützigen
Zweck verfolgen, ist das Kriterium der Unmittelbarkeit für alle beteiligten
Körperschaften erfüllt.

Planmäßiges Zusammenwirken bedeutet das gemeinsame, inhaltlich aufeinander
abgestimmte und koordinierte Wirken von zwei oder mehreren steuerbegünstigten
Körperschaften, um einen ihrer steuerbegünstigten Satzungszwecke zu
verwirklichen. Das Zusammenwirken umfasst alle Tätigkeiten, die geeignet sind,
die Verwirklichung der eigenen satzungsmäßigen Zwecke in Kooperation mit einer
anderen Körperschaft zu erfüllen. Hierzu können neben Dienstleistungen auch
Nutzungsüberlassungen gehören. Ein planmäßiges Zusammenwirken liegt z. B.
vor, wenn ein Krankenhaus eine zum Zweckbetrieb i. S. d. § 67 AO gehörende


